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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.01.2001 

Geschäftszahl 

99/16/0524 

Rechtssatz 

Für die Eingangsabgabe Einfuhrumsatzsteuer (§ 3 Abs 1 dritter Satz ZollG 1988) beträgt die 
Festsetzungsverjährung nach dem ZollRDG 1994 drei Jahre, im Fall der Hinterziehung der Einfuhrumsatzsteuer 
zehn Jahre ab dem Zeitpunkt des Entstehens der Einfuhrumsatzsteuerschuld (Hinweis E 24. Jänner 2001, 
99/16/0117). 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

99/16/0522 

99/16/0523 

99/16/0525 

99/16/0526 

99/16/0527 


